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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1928

Norm

ZPO §575

Rechtssatz

Ist die Exekutionsfähigkeit eines Räumungsvergleiches durch die Nichtzahlung einer Zinsrate bedingt, so beginnt die

Frist des § 575 Abs 3 ZPO mit jeder neuerlichen Nichtzahlung neu zu laufen.

Entscheidungstexte

1 Ob 599/28
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